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1. Phase:  Vorverfahren--------------------------------------------- 2. Phase: Zwischenverfahren -------------------------------------------------------------------- t 
Beschuldigter       Angeschuldigter 

 
Die Tat  Ermittlungen der Staatsanwaltschaft/Polizei Entscheidung:  a) Einstellung des Verfahrens (§ 170 Abs. 2 StPO) 
            (aa) wegen geringer Schuld (§ 153 StPO) 
            (bb) gegen Erbringung einer Auflage (§ 153 a StPO  
          b) Anklage 
          c) Antrag auf Erlaß eines Strafbefehls 
 
 
2. Phase: Zwischenverfahren ---------------------------- ------------------------------------ 3. Phase: Hauptverfahren ------------------------------------------------------------------------- t 
Angeschuldigter        Angeklagter 
 
Anklage /Strafbefehlsantrag 
gehen an das zuständige Gericht    Entscheidung: a) Anklage wird zugelassen / abgelehnt (Eröffnung des Hauptverfahrens)  
dies stellt Anklage zu und gewährt rechtliches Gehör     b) Strafbefehl wird erlassen und zugestellt: kein Einspruch = URTEIL 
           Einspruch innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung --- 
 
 
3. Phase: Hauptverfahren:-------------------------------------------------------------------------- 4. Phase: Rechtskraft / Strafvollstreckung 

Verurteilter 
Terminierung --------- Durchführung der Hauptverhandlung ---------------------- URTEIL (Freispruch) 

 Entscheidung wie am Ende der 1. Phase auch  
 
Strafvollstreckung durch Freiheitsentzug, Geldstrafe, oder Abarbeiten von 
Geldstrafen, ggfls. Ersatzfreiheitsstrafen, wenn die Geldstrafen nicht gezahlt 
worden sind. Erfüllung von Auflagen und Weisungen, Verfall und Einziehung von 
Tatgegenständen etc. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Allgemeines: Freiheitsstrafen werden in Monaten / Jahren bemessen. Eine Bewährung wird nur für eine Freiheitsstrafe nicht über 2 Jahren � ggfls. unter 
Auflagen - gewährt. Bei Geldstrafen ist das monatliche Nettoeinkommen geteilt durch 30 (Tage) die Berechnungsgrundlage für die Tagessatzhöhe, die 
Tagessatzanzahl wird durch die Schwere der Schuld bestimmt. Bsp.: für eine Beleidigung werden 15 Tagessätze á 20,00 Euro (monatliches Nettoeinkommen 
dann also 600,00 Euro!) verhängt; insgesamt beträgt die Geldstrafe dann 300,00 Euro. 
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